
Die folgenden Einträge werden in die Liste der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen unter Abschnitt B „Juristische Personen, Organisationen und 
Einrichtungen“ in Anhang I der Verordnung (EU) 2020/1998 aufgenommen:
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ins lateinische 
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Name Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste
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Aufnahme in die 

Liste

„24. Al-Quds Brigades 
(Al-Quds-Brigaden)

alias Sarāyā al-Quds

سدقلاايارس

(Arabische Schreib-
weise)

Aktive Regionen: 
Gazastreifen, West-
jordanland, Südliba-
non

Die Al-Quds-Brigaden sind der bewaffnete Arm der terroristischen Organisation 
Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ), die restriktiven Maßnahmen der Union 
unterliegt.

Am 7. Oktober 2023 verübten Kämpfer der Al-Quds-Brigaden gemeinsam mit der Hamas 
brutale und willkürliche terroristische Angriffe in ganz Israel. Dabei haben sie weiträumig 
und systematisch sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt verübt und sie als 
Kriegswaffe eingesetzt.

Insbesondere waren Kämpfer der Al-Quds-Brigaden an Angriffen auf Kibbuzim wie Kfar 
Aza und Nahal Oz beteiligt, bei denen schwere Formen sexueller und geschlechts-
spezifischer Gewalt verübt wurden, darunter Vergewaltigung, Ermordung weiblicher 
Säuglinge und gezielte Entführungen von Frauen und Mädchen.

Die Al-Quds-Brigaden sind daher verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzun-
gen und -verstöße, einschließlich systematischer und weiträumiger sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt, was im Hinblick auf die Ziele der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union auch 
Anlass zu ernster Besorgnis gibt.

12.4.2024

25. Nukhba Force 
(Nukhba-Truppe)

alias Al-Nukhba

ةبخن

(Arabische Schreib-
weise)

Aktive Regionen: 
Gazastreifen, West-
jordanland, Südliba-
non

Die Nukhba-Truppe ist eine Spezialeinheit der terroristischen Organisation Hamas, die 
restriktiven Maßnahmen der Union unterliegt.

Am 7. Oktober 2023 verübten Kämpfer der Nukhba-Truppe brutale und willkürliche 
terroristische Angriffe in ganz Israel. Dabei haben sie weiträumig und systematisch 
sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt verübt und sie als Kriegswaffe eingesetzt.

Insbesondere sind die Kämpfer der Nukhba-Truppe unter anderem in das Kibbuz Kfar Aza 
eingedrungen und mit Paragleitern in das Musikfestival Re’im (Nova) geflogen. An beiden 
Orten verübten Kämpfer der Nukhba-Truppe weiträumig und systematisch sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt, darunter Vergewaltigung und anschließende Ermordung 
weiblicher Minderjähriger, Verstümmelung von Leichen sowie Genitalverstümmelung.

Die Nukhba-Truppe ist daher verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen 
und -verstöße, einschließlich systematischer und weiträumiger sexueller und geschlechts-
spezifischer Gewalt, was im Hinblick auf die Ziele der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union auch Anlass 
zu ernster Besorgnis gibt.
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zurück zur VO (EU) 2024/1073

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/24b/24b_1073.htm
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26. Qassam Brigades 
(Qassam-Brigaden)

alias Izz ad-Din 
al-Qassam Brigades; 
AQB

Aktive Regionen: 
Gazastreifen, West-
jordanland, Südliba-
non

Die Qassam-Brigaden sind der militärische Arm der terroristischen Organisation Hamas, 
die restriktiven Maßnahmen der Union unterliegt.

Am 7. Oktober 2023 verübten Kämpfer der Qassam-Brigaden brutale und willkürliche 
terroristische Angriffe in ganz Israel. Dabei haben sie systematisch und weiträumig 
sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt verübt und sie als Kriegswaffe eingesetzt, 
darunter der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen und Leichen, Genitalverstümme-
lungen und die gezielte Entführung von Frauen und Mädchen.

Die Qassam-Brigaden sind daher verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen 
und -verstöße, einschließlich systematischer und weiträumiger sexueller und geschlechts-
spezifischer Gewalt, was im Hinblick auf die Ziele der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union auch Anlass 
zu ernster Besorgnis gibt.
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